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1 Einleitung 

Das hier beschriebene Verfahren bezieht sich auf Lebens- und Futtermittel nicht tierischer Herkunft, 

die einer zeitweiligen verstärkten Kontrolle nach der  

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/1793 DER KOMMISSION vom 22.10.2019 

unterliegen. 

Das Verfahren selber ist in der 

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2124 DER KOMMISSION vom 10.10.2019 

beschrieben. 

 

2 Voraussetzung 

2.1 Beantragung durch Unternehmer 

Nach Artikel 3 der DelVO 2019/2124 hat der verantwortliche Unternehmer (Responsible for the Load 

(RFL)) bei der Grenzkontrollstelle zu beantragen, dass die Sendung bei noch ausstehenden 

Laboranalysen und -tests weiterbefördert werden kann, vorausgesetzt, die Dokumentenprüfung, 

Nämlichkeitskontrollen und Warenuntersuchungen sind zufriedenstellend. 

Dazu hat er beim Ausfüllen des Teil I des GGED-D in TRACES-NT im Feld „Bevorzugte 

Weiterbeförderungseinrichtung bis zur Vorlage der Laborergebnisse“ die entsprechende, in TRACES-

NT hinterlegte, Weiterbeförderungseinrichtung (Onward Transportation Facility) einzutragen. 

 

 

Wichtig: 

Bei der Auswahl der Weiterbeförderungseinrichtung bitte beachten, dass der Pflanzenschutz (GGED-

PP) auch jede Menge sog. Weiterbeförderungseinrichtung hat, die sich von den 

Weiterbeförderungseinrichtung für die Lebens- und Futtermittel nicht tierischer Herkunft (GGED-D) 

gegenwärtig nicht unterscheiden! 

Bei falscher Auswahl der Weiterbeförderungseinrichtung hat auch die entsprechende Behörde 

https://traces.fli.de/RechtsGrundlagen/Einfuhr/2019-1793-DurVO%20(2019-10-22)%20Verst%C3%A4rkte%20Kontrollen%20(CHED-D).pdf
https://traces.fli.de/RechtsGrundlagen/Einfuhr/2019-2124-DelVO%20(2019-10-10)%20DurchfuhrUmladungWeiter.pdf
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keinen Zugriff auf das Zertifikat! 

Die Weiterbeförderungseinrichtungen für Lebens- und Futtermittel nicht tierischer Herkunft (GGED-

D) haben den Zusatz (CHED-D Food) bzw. (CHED-D Feed) im Namen! 

2.2 Grenzkontrollstelle 

Die Grenzkontrollstelle muss im Falle ausstehender Laboranalysen und -tests der Beförderung zur 

Weiterbeförderungseinrichtung zustimmen. Das Dokument erhält dann in TRACES-NT den Status 

„Authorized for Onward Transportation“ 

  

 

2.3 Anmeldung durch Unternehmer 

Nach Artikel 5 der DelVO 2019/2124 hat der verantwortliche Unternehmer (Responsible for the Load 

(RFL)) die Ankunft der Sendung bei der zuständigen Behörde der Weiterbeförderungseinrichtung 

anzukündigen, indem er ein separates GGED-D aus dem „Authorized for Onward Transportation“-

GGED-D über die Aktion „Resume Onward Transportation“ erzeugt.  

Gegenwärtig (Version 5.1.8) hat das noch vor dem Verlassen der Grenzkontrollstelle (Feld „I.29. 

Datum des Abtransportes“ zu erfolgen. 
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Im nun vorhandenen zweiten GGED-D wird ein entsprechender Link zum vorhergehenden GGED-D, 

als auch im vorhergehenden „Authorized for Onward Transportation“-GGED-D zu diesem vermerkt. 

 

 

 

Beim „Authorized for Onward Transportation“-GGED-D wird in der Übersichtsdarstellung durch   

angezeigt, das dafür bereits ein „fortgesetztes“ GGED-D existiert. 

 

Sowie dass das aktuelle GGED-D aus einem „Authorized for Onward Transportation“-GGED-D 

hervorgegangen ist: 
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3 Zuständige Behörden  

3.1 Zuständige Behörde der Weiterbeförderungseinrichtung 

Nach Artikel 8, Abschnitt (1) der DelVO 2019/2124 bestätigt die zuständige Behörde das Eintreffen 

der Sendung an der Kontrollstelle innerhalb von 15 Tagen über IMSOC. 

Dazu muss beim „Authorized for Onward Transportation“-GGED-D ein „Follow up“ (Teil III) durch die 

zuständige Behörde ausgefüllt werden („Add new follow up“): 

 

Und die Ankunft der Sendung durch Auswahl von „III.5 Folgemaßnahmen“ bestätigt werden: 

 

Das Follow Up muss dann noch über „Sign Follow up“ gespeichert werden: 

 

Die zuständige Grenzkontrollstelle erhält über das Vorliegen eines „Follow up“ eine entsprechende 

Benachrichtigung. 

Hinweis: 

Die Auflistung aller GGED-Ds, für die noch keine Rückmeldung erfolgte, kann über die erweiterte 

Suche über „Requires Follow-up“ erfolgen: 
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3.2 Grenzkontrollstelle  

Sobald die Laborergebnisse vorliegen, vervollständigt die Grenzkontrollstelle den zweiten GGED-D 

(Artikel 7 der DelVO 2019/2124) und schließt den Vorgang ab.  

Die Ergebnisse der Kontrollen sind einzutragen und die Entscheidung über „Validierung 

unterzeichnen“ zu übermitteln. 
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4 Abkürzungsverzeichnis 
 

Abkürzung Erklärung 

CHED 
GGED 

Common Health Entry Document 
Gemeinsames GesundheitsEinfuhrDokument 

CHED - A 
GGED - A 

Common Health Entry Document for Animals 
Gemeinsames GesundheitsEinfuhrDokument für Tiere 

CHED - P 
GGED - P 

Common Health Entry Document for Animal Products 
Gemeinsames GesundheitsEinfuhrDokument für tierische Produkte 

CHED - D 
GGED - D 
 

Common Health Entry Document for Food and Feed of non Animal Origin 
Gemeinsames Gesundheits-Einfuhr Dokument für Lebens- und Futtermittel nicht tierischer 
Herkunft 

CHED - PP 
GGED - PP 

Common Health Entry Document for Plant and Plant Products 
Gemeinsames GesundheitsEinfuhrDokument für Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse 

DelVO Delegierte Verordnung 

FLI Friedrich-Loeffler-Institut 

GKS Grenzkontrollstelle 

IMSOC Integrated Management System for Official Controls 

RFL Responsible for the Load 

TRACES TRAde Control and Expert System 

TRACES - NT TRAde Control and Expert System - New Technology 
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5 Änderungsverzeichnis 
 

Änderung 

Geänderte 
Kapitel 

Beschreibung der Änderung 

 

TRACES-NT 
Version Nr

. 
Datum Version 

1 26.02.20 0.1 Alle Initiale Produkterstellung 5.1.8    20.02.20 

      

      

      

      

 

 


